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Anforderungen an den Gabelstapler-/Teleskopstaplerfahrer 
 

 
Die Fahrer von Teleskopladern müssen gemäß dem DGUV Grundsatz 308-009 
ausgebildet sein. 
 
Ausbildung: 
Stufe 1: Teleskoplader mit starrem Aufbau, 
           Gabelzinken, Ladeschaufel und Lasthaken 
 
Stufe 2a:    Teleskoplader mit drehbarem Oberwagen 
 
Stufe 2b:    Einsatz mit Hubarbeitsbühne DGUV 308-008 
 
Stufe 3:  Baustellenbezogene bzw. betriebliche Unterweisung 
 
                                  Durchführung schriftlich dokumentieren 
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Zum Führen von Teleskopstaplern sind besonders 
wichtig … 

Anweisungen 

 Betriebsanweisungen des Unternehmers 
 Bedienungsanleitung der Teleskopstapler 
 Unfallverhütungsvorschriften 
 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke 
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Flurförderzeuge 
 
Definition von Flurförderzeugen 
 
Was sind Flurförderzeuge? 
 
Flurförderzeuge im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Fördermittel, 
die ihrer Bauart nach dadurch gekennzeichnet sind, dass sie: 
 
 Mit Rädern auf Flur laufen und frei lenkbar sind 
 Zum Befördern, Ziehen oder Schieben von Lasten eingerichtet 

 
Flurförderzeuge mit Hubeinrichtung im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift. 
 
Teleskope können je nach Einsatzzweck entweder als Flurförderzeug, Kran 
oder als Baumaschine eingesetzt werden. Nach EN 1459 sind sie 
kraftbetriebene Stapler mit veränderlicher Reichweite. 
 

                                           
 
 

           
 



 
 
 

 
                                                                                                                      www.fachverlag-rau.de Seite 5

Sinn und Zweck der Ausbildung 
 
Sicheres und umseitiges Bedienen durch: 
• Kennen und beachten des Regelwerkes der Berufsgenossenschaften 
• Teleskope verstehen und beherrschen 
• Fachgerechter Umgang mit Betriebsanlagen 
• Betriebssicherheitsprüfungen regelmäßig durchführen 
• Stetige Qualifizierung der Mitarbeiter im Unternehmen 
• Vorsicht auf Personen im Gefahrenbereich 
 
Aufgaben der Beschäftigten 
Was sind ihre Aufgaben? 
 Die Weisungen des Unternehmers zu befolgen z.B. (Betriebsanweisung) 
 Die Maschinen bestimmungsgemäß zu verwenden (Bedienungsanleitung) 
 Die Maßnahmen zur Arbeitssicherheit zu unterstützen (Persönliche 

Schutzkleidung) 
 Die Betriebsanweisung lesen, verstehen und die Inhalte befolgen 
 Die ihnen übertragene Aufgaben zuverlässig erfüllen 
 Die sichere und sachgemäße Bedienung der Maschine 
 Mängel unverzüglich der Werkstatt oder dem Vorgesetzten zu melden 
 Flurförderzeug gegen unbefugte Benutzung zu sichern 
 
Gefahrenbereich 
Zum Gefahrenbereich zählt die Umgebung des Teleskopstaplers, in der 
Personen durch Bewegungen der Maschine bzw. Anbaugeräte, oder auch durch 
herunterfallendes Ladegut verletzt werden können. 
Bevor der Gefahrenbereich betreten wird, muss eine Verständigung mit dem 
Maschinenführer erfolgen.  
Im Gefahrenbereich dürfen sich generell keine Personen aufhalten.  
Ausnahme:  
Sollten arbeitstechnische Gründe vorliegen, z.B. Anschlagen von Lasten, dürfen 
sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.  
Zwischen Fahrer und Person, die sich im Gefahrenbereich aufhält, muss immer 
Sichtkontakt bestehen. 
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Bodentragfähigkeit 
 
An den jeweiligen Stützen bzw. in der Betriebsanleitung geben die Hersteller 
die maximale Stütz- und Radaufstandskraft an. Die maximalen Kräfte ändern 
sich mit der Stellung des Auslegers, dem Drehwinkel des Oberwagens, der 
aufgenommenen Last und den angreifenden Kräften.  
Durch die Festlegung des Arbeitsbereiches von einem Teleskopstapler muss zur 
Berechnung der Bodenpressung immer die maximale Stütz- und 
Radaufstandskraft zum Ansatz kommen. 
Ein Teleskopstapler ist nur sicher aufgestellt, wenn an allen Stützen, die aus der 
maximalen Stütz- und Aufstandskraft resultierende Bodenpressung kleiner als 
die zulässige Bodenpressung ist.  
 
 

      
 
 

 


